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MINDESTLOHN

Gesetzlicher Mindestlohn steigt bis 2027 drastisch an

Unfassbar, aber wahr: Der gesetzliche Mindestlohn gilt in Deutschland bereits seit mehr als 10 Jahren. Worliber vorher gefiihlt Jahrzehn-
te debattiert wurde, das ist inzwischen eine gefiihlte Ewigkeit Realitat. In den vergangenen 10 Jahren hat sich dabei in diesem Zusam-
menhang sehr viel getan. Zu Beginn betrug der gesetzliche Mindestlohn 8,50 € brutto. Inzwischen hat er sich auf mehr als 12 € erhoht,
und diese Reise geht weiter, wie Sie im folgenden Beitrag erfahren. Zudem erfahren Sie, wann Sie etwaige Sonderzahlungen auf den

Mindestlohn anrechnen konnen.

Mit dem allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn wurde eine Lohn-
untergrenze eingeflhrt, die nicht unterschritten werden darf.
Fir wen und wann der Mindestlohn zu zahlen ist, wie die Hohe
bestimmt und wie die Einhaltung durchgesetzt und kontrolliert
wird, regelt dabei das Mindestlohngesetz (MiLoG).

So wird Mindestlohn an Entwicklung angepasst

Nach § 4 Abs. 1 MiLoG ist die Bundesregierung dafir zustandig,
eine Mindestlohnkommission zu errichten, die aus einem Vor-
sitzenden, 6 weiteren stimmberechtigten standigen Mitgliedern
und 2 Mitgliedern aus der Wissenschaft ohne Stimmrechte be-
steht.

Diese Mindestlohnkommission hat die Aufgabe, alle 2 Jahre Uiber
die Hohe des Mindestlohns zu befinden.

Das MiLoG sieht vor, dass sich die Kommission bei der Festsetzung
des Mindestlohns nachlaufend an der Tarifentwicklung orientiert.

Diese Zahlen miissen Sie im Blick haben

- Seit dem 01.01.2025 gilt ein Mindestlohn von 12,82 € brutto
pro Stunde.

+ Zum 01.01.2026 steigt der Mindestlohn auf 13,90 € brutto pro
Stunde.

+ Zum 01.01.2027 steigt der Mindestlohn auf 14,60 € brutto je
Stunde.

+ Insgesamt steigt der Mindestlohn somit bis 2027 um 13,88 %.

ACHTUNG *

Hierbei handelt es sich um die flachendeckende Untergren-
ze in Deutschland, die — mit wenigen Ausnahmen —fir alle
Branchen gilt. Fir viele Branchen gelten darlber hinaus
noch speziellere Mindestlohnregelungen. In diesen gelten
regelmafig wesentlich hchere Untergenzen.

Z.B.in diesen Branchen gelten andere Mindestlohne:

o das Dachdeckerhandwerk,

e das Elektrohandwerk,

e das Maler- und Lackiererhandwerk,
« die Gebaudereinigung,

- die Pflegebranche.

Laut verschiedener Presseartikel werden von der aktuell beschlos-
senen Anhebung rund 6 Millionen Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen profitieren. Seit der Einflihrung des Mindestlohns zum

Januar 2015 habe sich der Niedriglohnsektor um fast 1,5 Millionen
Beschaftigungsverhaltnisse verringert.

Diese Vergiitungsbestandteile konnen Sie nicht
anrechnen

Als Arbeitgeber sind Sie naturgemal? bestrebt, die weiteren Kos-
ten so niedrig wie moglich zu halten. Deshalb greifen viele nach
samtlichen Anrechnungsmaglichkeiten, die sie fir moglich hal-
ten. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten! Neben dem Mindestlohn
mussen Sie nach bisheriger Rechtsprechung u. a. die folgenden
geldwerten Leistungen immer zusatzlich erbringen (kdnnen sie
also nicht auf den Mindestlohn anrechnen):

- echte Aufwandsentschadigungen, hierzu gehort z. B. Ersatz fur
Fahrt- und Unterkunftskosten,

- vermogenswirksame Leistungen,

- Leistungen der betrieblichen Altersversorgung (auRer bei Ent-
geltumwandlung),

+ Zahlungen allein fiir die Betriebszugehdrigkeit (Treuepramien).

TIPP @

Sonderzahlungen sind grundsatzlich nur selten anrechen-
bar. Die Erfiillung des Mindestlohnanspruchs durch die
Anrechnung etwaiger Sonderzahlungen kommt nur unter
ganz engen Voraussetzungen in Betracht. Folgende Voraus-
setzungen mussen flr die Anrechnung erfullt sein:

1. Die Sonderzahlung muss allein die Arbeitsleistung des
Arbeitnehmers vergiiten (ist z. B. nicht der Fall, wenn
damit die Betriebstreue honoriert werden soll).

2. DieSonderzahlungdarf nichtan einen Widerrufsvorbe-
halt gekniipft sein.

Wichtig: Sollen Einmalzahlungen ausschlieBlich die Ar-
beitsleistung vergtiten (13. Monatsgehalt zu Weihnachten),
erfiillen sie auch fir die Vergangenheit den Anspruch auf
Mindestlohn (BAG, 25.05.2016, Az. 5 AZR 135/16).

Fiir sie gilt gesetzlicher Mindestlohn nicht

- Kinder und Jugendliche, die das 18. Lebensjahr noch nicht
erreicht und keine Berufsausbildung abgeschlossen haben,

+ Personen, die zu ihrer Berufsausbildung oder ehrenamtlich
beschaftigt werden,

« Personen, die ein Jahr oder langer arbeitslos waren (Langzeit-
arbeitslose) fiir die ersten 6 Monate der Beschaftigung.

c-? Muster, Checklisten, Downloads und Ausgabenarchiv unter: www.personalwissen.de/login



ENTGELTFORTZAHLUNG

Arbeitgeber muss fiir Ausfall wegen Entziindung aufgrund
einer Tatowierung den Lohn nicht fortzahlen

Die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ist fiir jeden Arbeitgeber eine zusatzliche Belastung. SchlieBlich muss dem Arbeitnehmer hier
der Lohn weitergezahlt werden, obwohl der Arbeitnehmer keine fiir den Arbeitgeber abrechenbare Leistung erbringt. Das Gesetz zieht
allerdings Grenzen. Namlich dann, wenn der Arbeitnehmer die Krankheit selbst verschuldet hat. Wann das der Fall ist, muss dabei tiber-

wiegend die Rechtsprechung klaren.

é Der Fall:
Eine Arbeitnehmerin war seit dem 21.08.2023 als Pflege-
hilfskraft bei einem Pflegedienst beschaftigt. Sie erhielt
ein Bruttomonatsgehalt von 1.956,60 € bei einer 30-Stun-
den-Woche. Am 15.12.2023 liefs sich die Arbeitnehmerin am
Unterarm tatowieren. In der Folge kam es zu einer Entziin-
dung, weshalb sie sich vom 19. bis 22.12.2023 krank meldete.
Die Arbeitnehmerin legte arztliche Atteste vor, die eine Er-
krankung bestatigten. Der Arbeitgeber zahlte daraufhin fur
Dezember 2023 ein gekiirztes Gehalt (1.490,74 € brutto) und
kennzeichnete einzelne Tage als ,unbezahlte Freizeit” auf-
grund unentschuldigten Fehlens.

Die Arbeitnehmerin sah das nicht ein. Sie habe fir die Tage
des krankheitsbedingten Ausfalls einen Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall.

lhr sei mit Blick auf die Entzlindung auch kein Verschul-
den vorzuwerfen. Derartige Entziindungen wirden nur
bei 1-5 % aller Tatowierungen auftreten, weshalb sich hier
einfach ein sehr geringes Risiko verwirklicht habe. Genau
wie beim Ausliben von verletzungsanfalligen Sportarten
flihre es nicht zum Ausschluss des Entgeltfortzahlungsan-
spruchs, wenn sich ein geringes Risiko fir eine Verletzung
oder Folgeerkrankung verwirkliche.

§ Das Urteil:

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Schleswig-Holstein wies
die Klage der Arbeitnehmerin auf Lohnfortzahlung im
Krankheitsfalle ab. Die Arbeitnehmerin habe die Arbeitsun-
fahigkeit selbst verschuldet im Sinne des § 3 Abs. 1 Entgelt-
fortzahlungsgesetz.

Zwar habe sie die eigentliche Erkrankung nicht schuldhaft
herbeigeflihrt, miisse aber bei einer Tatowierung mit einer
Entzlindung und damit einer Arbeitsunfahigkeit rechnen.
Tatowierungen seien medizinisch nicht notwendige Ein-
griffe mit eigenverantwortlich eingegangenen Gesund-
heitsrisiken.

Ein Vergleich mit Sportverletzungen zeige, auch wer sich
leichtsinnig einer erkennbaren Gefahr aussetze, handele
schuldhaft, insbesondere bei einem nicht unerheblichen
Risiko. Die statistische Wahrscheinlichkeit von Komplikatio-

nen (ca. 5 %) sei dabei ausreichend, um von einem beding-
ten Vorsatz auszugehen (22.05.2025, Az. 5 Sa 284 a/24).

g’i Meine Empfehlung!

Bei selbstverschuldeten krankheitsbedingten Ausfallen fallt re-
gelmaRig auch die Entgeltfortzahlung aus! Wann ein solcher Fall
jedoch vorliegt, ist oft schwer zu fassen bzw. nachzuweisen. Sehr
technisch ausgedriickt, handelt der Arbeitnehmer schuldhaft im
Sinne des Entgeltfortzahlungsrechts, der in erheblichem MaRe
gegen die von einem verstandigen Menschen im eigenen Interes-
se zu erwartende Verhaltensweise verstol$t. Dabei ist von einem
objektiven MaRstab auszugehen. Erforderlich ist ein grober Ver-
sto8 gegen das Eigeninteresse eines verstandigen Menschen und
damit ein besonders leichtfertiges oder vorsatzliches Verhalten.

Hier nehmen Gerichte Selbstverschulden an

Wenn ein Arbeitnehmer seine Arbeitsunfahigkeit grob fahrlassig
oder gar vorsatzlich selbst herbeigefuhrt hat, besteht kein An-
spruch auf Entgeltfortzahlung. Ein solches Selbstverschulden ha-
ben die Arbeitsgerichte in folgenden Fallen angenommen:

+ Extremsportarten wie Kickboxen oder Bungee-Jumping

- Teilnahme an einer Schlagerei (nicht das Verteidigen gegen
einen grundlosen Angriff)

- grobe Missachtung von Arbeitsschutzbestimmungen (z. B.
Arbeiten ohne Atemschutz, obwohl dieser aufgrund austreten-
der giftiger Stoffe erforderlich wére)

- erhebliche Verstolie gegen das Arbeitszeitrecht, wenn die
Uberarbeit kausal fir die Erkrankung war (z. B. durch einen
nicht genehmigten Zweit-Job)

- grobes Fehlverhalten im StraRenverkehr (z. B. Trunkenheit am
Steuer oder Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes)

ACHTUNG i

Ob ein so gravierendes Verschulden des Arbeitnehmers
vorliegt, dass die Entgeltfortzahlung ausgeschlossen wird,
kann immer nur aufgrund der konkreten Umstande des
Einzelfalls beurteilt werden.

Deshalb ist auch nicht gesichert, dass alle Gerichte die Auf-
fassung des LAG Schleswig-Holstein teilen, wonach das Ta-
towieren als grober Verstof8 gegen die eigene Gesundheit
angesehen wurde.
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MITBESTIMMUNG

Betriebsrat redet mit: Beforderung ist als Versetzung
mitbestimmungspflichtig

Der Betriebsrat redet bei personellen EinzelmaRnahmen, insbesondere Einstellungen und Versetzungen, mit. Wollen Sie einen bereits
beilhnen titigen Arbeitnehmer befordern, stellt dies eine Versetzung dar, wenn damit die Zuweisung eines anderen Arbeitsbereichs ver-
bunden ist. Ohne den Betriebsrat geht es dann nur, wenn der Arbeitnehmer in der neuen Position ein leitender Angestellter wird. Damit
ist jedoch nicht jede Vorgesetztenfunktion erfasst, und auf die Benennung der Stelle allein kommt es auch nicht an.

(= DerFall: Meine Empfehlung!

Ein Arbeitnehmer war als Orchestermusiker, Vorspieler der
Cellogruppe und Pressesprecher bei einem Landesorchester
tatig. Auf das Arbeitsverhaltnis fand der Tarifvertrag fuir Kul-
turorchester Anwendung. Der Arbeitgeber hatte in der Ver-
gangenheit erfolglos versucht, Stellen fiir den Marketinglei-
ter und den kiinstlerischen Manager zu besetzen.

SchlieRlich entschied er sich, den Arbeitnehmer zu befor-
dern und auf der neu geschaffenen Stelle ,Direktor fiir Mar-
keting, Akquise, Projektmanagement” und als Pressespre-
cher bis zum Ende der Spielzeit 2024/25 zu beschaftigen.

Es wurde ein Anderungsvertrag unterzeichnet, nach dem
der Arbeitnehmer ab 21.10.2024 in der neuen Funktion allein
der Geschaftsfuhrung unterstellt war.

Hiermit war der beim Arbeitgeber gebildete Betriebsrat
nicht einverstanden. Er machte einen Verstol3 gegen die
Mitbestimmung geltend, weil er vor der personellen Einzel-
mafRnahme nicht beteiligt worden sei.

Der Arbeitgeber verwies darauf, dass es sich um eine Stelle
als leitender Angestellter handele. Schliel3lich beantragte
der Betriebsrat die Aufhebung der Versetzung des Arbeit-
nehmers auf die neue Position.

§ Das Urteil:

Das Arbeitsgericht Herne schloss sich der Auffassung des
Betriebsrats an. Die hier vorliegende Versetzung sei auf-
zuheben, weil der Arbeitgeber keine Zustimmung des Be-
triebsrats eingeholt habe. Damit sei das Mitbestimmungs-
recht des § 99 Abs. 1 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)
verletzt worden. Die Versetzung in die neue Position sei
nicht vom Mitbestimmungsrecht auszunehmen.

Der Arbeitnehmer sei insoweit nicht als leitender Ange-
stellterim Sinne des Gesetzes anzusehen. lhm stehe bereits
nach dem Anderungsvertrag kein eigener und erheblicher
Entscheidungsspielraum zur Verfligung.

Er bekleidete auch keine Leitungsebene, bei der von einem
leitenden Angestellten auszugehen sei. Auch sein Jahresar-
beitsentgelt spreche nicht fir einen leitenden Angestellten
(09.04.2025, Az. 5BV 15/24).

Nach § 5 Abs. 3 Satz 2 Nr.1BetrVG ist leitender Angestellter, wer
nach Arbeitsvertrag und Stellung im Unternehmen oder im Be-
trieb zur selbststandigen Einstellung und Entlassung von im Be-
trieb oder in der Betriebsabteilung beschaftigten Arbeitnehmern
berechtigt ist. Dies beruht darauf, dass gerade die Einstellungs-
und Entlassungsbefugnis die leitende Funktion eines Angestellten
im Betrieb oder im Unternehmen in besonderer Weise zum Aus-
druck bringt. Es handelt sich schlief3lich um Instrumente der Per-
sonalwirtschaft und damit unternehmerische Tatigkeiten. Uber-
tragen Sie diese Befugnisse einem Angestellten, so ist er auch Ihr
Reprasentant gegentiber dem Betriebsrat.

Die Abgrenzung kann aber im Einzelfall schwierig sein. Die unter-
nehmerische Aufgabenstellung kann sich aus der Personalverant-
wortung fir den Bereich des gesamten Unternehmens oder als
unternehmerische Teilaufgabe auch aus der Personalverantwor-
tung fiir einen Betrieb oder eine Betriebsabteilung ergeben. Auf
den Titel der Position kommt es dagegen nichtan.

Auslegungshilfe fiir Zweifelsfille

In Zweifelsfallen sieht § 5 Abs. 4 BetrVG erganzende Auslegungs-
kriterien vor:

- War der Arbeitnehmer aus Anlass der letzten Wahl des
Betriebsrats, des Sprecherausschusses oder von Aufsichtsrats-
mitgliedern der Arbeitnehmer oder durch rechtskraftige
gerichtliche Entscheidung den leitenden Angestellten zugeord-
net worden, ist er als solcher anzusehen.

- Gehoren der betreffenden Leistungsebene Uberwiegend lei-
tende Angestellte an, ist der Arbeitnehmer auch leitender
Angestellter.

- Das regelmalige Jahresarbeitsentgelt des Arbeitnehmers ist
flr leitende Angestellte im Unternehmen ublich.

- Das regelmalige Jahresarbeitsentgelt liegt Uber dem Dreifa-
chen der BezugsgrolRe nach § 18 Sozialgesetzbuch IV (2025: 3 x
44940€=134.820€).

Folgen der Einordnung als leitender Angestellter

Leitende Angestellte unterfallen nicht dem Anwendungsbereich
des BetrVG. Das hat erhebliche Folgen, z. B.:

- Ein leitender Angestellter wahlt den Betriebsrat nicht mit.
- Erkann auch nicht in den Betriebsrat gewahlt werden.
- Bei Klindigungen muss keine Betriebsratsanhorung erfolgen.

c-? Muster, Checklisten, Downloads und Ausgabenarchiv unter: www.personalwissen.de/login 5



TOP-THEMA

Minijobs & Aushilfen: Wie Sie mit dem richtigen Einsatz
Chancen nutzen und dabei bares Geld sparen

Beschaftigen Sie ,Minijobber®, so ergeben sich aus arbeitsrechtlicher Sicht keine Besonderheiten. Insbesondere sind diese keine
Arbeitnehmer zweiter Klasse. Es gelten die allgemeinen arbeitsrechtlichen Bestimmungen: etwa zum Urlaub, zur Lohnfortzah-
lung bei Krankheit oder zum Kiindigungsschutz. Der groBe Vorteil von Minijobbern liegt vor allem in der Flexibilitat und teilweise

in der Einsparung von Sozialversicherungsbeitragen.

Welche Minijobs Sie unterscheiden miissen

Das Gesetz unterscheidet in § 8 Sozialgesetzbuch (SGB) IV die
folgenden beiden Formen von geringfugiger Beschaftigung,
die strikt voneinander zu trennen sind:

1. geringflgig entlohnte Beschdftigungen, bei denen das
Arbeitsentgelt monatlich die Geringfligigkeitsgrenze von
derzeit 556 € nicht Ubersteigen darf,

2. kurzfristige Beschaftigungen, bei denen die Beschafti-
gung langstens 3 Monate oder 70 Arbeitstage nicht uber-
schreiten darf.

ACHTUNG i

Daneben gibt es noch sog. geringfligige Beschaftigun-
gen in Privathaushalten nach § 8a SGB IV. Fur diese Mi-
nijobs gelten hinsichtlich der sozialversicherungs- und
steuerrechtlichen Behandlung teils abweichende Re-
gelungen. Die nachfolgenden Ausfiihrungen beziehen
sich daherausschlieBlich auf Minijobs in Unternehmen!

1. Verdienstgrenze: Der sog. ,,556-Euro-Job“

Eine geringfligig entlohnte Beschaftigung setzt voraus, dass
die regelmaRige Bruttovergttung 556 € im Monat nicht Uber-
steigt (sog. Geringfugigkeitsgrenze). ,Regelmafig” bedeutet
dabei, dass die Verglitung im Jahresdurchschnitt unterhalb der
Grenze liegen muss. Einmalige Zahlungen, wie Urlaubs- oder
Weihnachtsgeld, sind anteilig auf das monatliche Arbeitsent-
gelt umzulegen. Nicht zum regelmaliigen Arbeitsentgelt zah-
len dagegen steuerfreie Zuschlage und Zulagen.

Entgeltgrenze ist jetzt dynamisch

Die friiher festgeschriebene Verdienstgrenze fiir Minijobs ist
seit 2022 als sog. Geringflgigkeitsgrenze an eine Wochen-
arbeitszeit von 10 Stunden zum damaligen gesetzlichen
Mindestlohn (12 €/h) gekoppelt. Das bedeutet: Mit jeder An-
hebung des Mindestlohns wird auch die Verdienstgrenze fur
Minijobs angepasst: 2025 liegt sie bei 556 € im Monat, ab 2026
bei 603 € und ab 2027 bei 633 €. Wahrend Sie also friher bei
einer Mindestlohnerhohung die Arbeitszeit Ihres Minijobbers
reduzieren mussten, um die Verdienstgrenze nicht zu tber-
schreiten, steigt diese Grenze jetzt automatisch mit und Sie

kénnen Ihren Minijobber unverandert mit bis zu 10 Wochen-
stunden zu Mindestlohnbedingungen beschaftigen.

TIPP @

556-€-Krafte konnen bis zu 2-mal pro Jahr die Ver-
dienstgrenze bis zu deren Verdoppelung (insgesamt
also 1.112 €) Uberschreiten, ohne dass der Status als
Minijobber verloren geht. Namlich dann, wenn etwa
Uberraschend (!) Mehrarbeit fallig wird oder ihr Einsatz
dringend und nicht vorhersehbar (z. B. Krankheitsvertre-
tung) erforderlich wird. Das ist in § 8 Abs. 1b SGB V aus-
dricklich geregelt.

Ubersicht: Aktuelle Abgaben bei 556-Euro-Jobs

Wird die 556-€-Grenze eingehalten, sind die Steuern und So-
zialabgaben von lhrem Unternehmen mit einem Pauschalbe-
trag von derzeit 31,47 % zu zahlen. Wie sich dieser fiir das Jahr
2025 zusammensetzt, kdnnen Sie der nachstehenden Uber-
sicht entnehmen:

Arbeitnehmeranteil Arbeitgeberanteil

3,6 % Rentenver-
sicherung

- Bei Verzicht auf
Rentenversiche-
rungspflicht:

31,47 % Pauschalbeitrag, der sich zu-
sammensetzt aus:

+ 15 % Rentenversicherung,

+ 13 % Krankenversicherung (ent-
fallt bei privat Krankenversicher-
tenl) sowie

+ 2 % Pauschalsteuer

« 1,32 % fur die Umlagen U1, U2 und

+ 0,15 % Insolvenzgeldumlage (U3)

Keine Abgaben

Keine Steuern

Minijob und weitere Beschaftigungen

FUr das Vorliegen eines sog. 556-€-Jobs ist es unschadlich,
wenn der Arbeitnehmer parallel zu seiner Nebentatigkeit einer
versicherungspflichtigen (Haupt-)Beschaftigung nachgeht.
Diese wird namlich nicht mit den Minijob-Einklinften zusam-
mengerechnet. Von der Pauschalabgabe abgesehen bleibt ein
Minijob neben einer Haupttatigkeit also versicherungsfrei.
Anders verhalt es sich aber, wenn ein Mitarbeiter mehrere ge-
ringfligig entlohnte Beschaftigungen ausuibt. Diese werden
zusammengerechnet und dirfen insgesamt nicht Gber der

KALENDERWOCHE 33-34|2025



556-€-Grenze liegen! AuRRerdem darf neben einem Hauptjob
nur ein Minijob ausgelibt werden —auch, wenn der Verdienst
aus mehreren Minijobs bei maximal 556 € monatlich liegt.
Vorsicht, Falle! Als versicherungspflichtiger Hauptjob, neben
dem nur ein Minijob zuldssig ist, gilt beispielsweise auch

« der Bezug von Vorruhestandsgeld,

« eine betriebliche Berufsausbildung,

- ein freiwilliges soziales oder 6kologisches Jahr oder Bundes-
freiwilligendienst.

2. Giinstige Alternative: Kurzfristiger Minijob

Alternativ zur geringfligig entlohnten Beschaftigung ist ein
Minijob auch als kurzfristige Beschaftigung von maximal
3 Monate oder 70 Arbeitstagen pro Jahr moglich. Diese bietet
lhnen als Arbeitgeber den Vorteil, dass Sie den Arbeitnehmer
komplett ohne die Zahlung von Sozialversicherungsabgaben
beschaftigen konnen. Hier fallen auch keine Sozialversiche-
rungspauschalen an! Ihre Lohnnebenkosten beschranken sich
damit auf die Zahlung der Umlagen (U1-U3). Daneben missen
Sie vom Verdienst des Mitarbeiters die Lohnsteuer abziehen,
die sich entweder nach der Steuerkarte richtet oder pauschal
mit 25 % angesetzt werden kann.

ACHTUNG *

Bei kurzfristigen Beschaftigungen gibt es zwar gene-
rell keine Verdienstbeschrankung. Doch wenn der Mi-
nijobber tber 556 € monatlich kommt, missen Sie als
Arbeitgeber zusatzlich prifen, ob die Beschaftigung
berufsmallig ist. Keine BerufsmaRigkeit liegt vor, wenn
kurzfristige Beschaftigungen nur gelegentlich ausgetibt
werden und flr den Arbeitnehmer grundsatzlich von
untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung sind. Das
ist etwa der Fall, wenn Ihr Minijobber

« eine Hauptbeschaftigung hat oder einer selbststan-
digen Tatigkeit nachgeht,
e Schulerist und wahrend der Ferien beschaftigt wird.

Fragen Sie nach weiteren Beschaftigungen!

Aus den Einschrankungen fur Minijobs bei mehreren Beschaf-
tigungsverhaltnissen ergeben sich fur Sie als Arbeitgeber Risi-
ken. Stellt sich namlich nachtraglich heraus, dass Ihr vermeint-
licher Minijobber bereits eine geringfligige Beschaftigung
hatte, drohen Ihnen Beitragsnachzahlungen. Gleiches gilt fir
die Einhaltung der Zeitgrenze sowie die Beurteilung der Be-
rufsmaRigkeit fr Ihre kurzfristigen Minijobber. Dem kdnnen
Sie dadurch vorbeugen, dass Sie die Arbeitnehmer bei Beschaf-
tigungsbeginn fragen, ob sie bereits bei anderen Arbeitgebern
beschaftigt sind bzw. waren, und sie gleichzeitig verpflichten,
Anderungen unverziiglich mitzuteilen. Tipp: Mithilfe des fol-
genden Fragebogens konnen Sie eine korrekte sozialversiche-
rungsrechtliche Beurteilung der Beschaftigung vornehmen:

Personalfragebogen fiir Minijobber @ 8

1. Angaben zur Person

Name, Vorname: .................. ANSCALIfEt: oo
Rentenversicherungs-Nr.: ....................

2. Beschaftigungsstatus
Neben vorliegender Beschdftigung bin ich
Schiiler/-in

Student/-in Beamter/-in

Rentner/-in Selbststdndige/-r in Elternteil-
zeit  beschdftigungslos und arbeitsuchend
SONSTIGES: oo

3. Krankenversicherung

Ich bin in der gesetzlichen Krankenversicherung (mit-)ver-
sichert

Ja, und zwar bei ................. <Krankenkasse>

Nein (bitte Nachweis Uber private Krankenversiche-
rung beifligen)
4. Andere Beschaftigungen

a) Bestehen derzeit ein (oder mehrere) Beschdftigungsver-
hdltnis(se) zu (einem) anderen Arbeitgeber(n)?

Nein Ja, und zwar folgende(s):
Name und Anschrift des Arbeitgebers: ................

Beginn (+ggf. Ende) der Beschdftigung: .................

Die Bruttovergtitung betrigt mtl.:
........................... <mehrals 556 €?>

Weitere Beschaftigungsverhaltnisse bitte auf separa-
tem Blatt angeben!

b) Haben Sie im laufenden Kalenderjahr bereits befristete
Beschdiftigungen ausgetibt?
Nein Jaa, und zwar folgende:

Name und Anschrift des Arbeitgebers: ....
Beginn und Ende der Beschdftigung: ...................
Tatsdchliche Arbeitstage in diesem Zeitraum: ...................

Das monatliche Bruttoarbeitsentgelt warhoherals 556 €?

Nein Ja

Weitere Beschaftigungen bitte auf separatem Blatt!
5. Erklarung

Ich versichere, dass vorstehende Angaben der Wahrheit
entsprechen. Ich verpflichte mich, alle Anderungen, ins-
besondere die Aufnahme weiterer Beschdaftigungen, dem
Arbeitgeber unverztiglich mitzuteilen.

Ort, Datum Unterschrift Arbeitnehmer

C? Muster, Checklisten, Downloads und Ausgabenarchiv unter: www.personalwissen.de/login
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Personalfragebogen für Minijobber

1. Angaben zur Person

Name, Vorname:									

Anschrift:										

Rentenversicherungs-Nr.:								 

Steueridentifikations-Nr.:								 



2. Beschäftigungsstatus
Neben vorliegender Beschäftigung bin ich

 Schüler/-in		 Student/-in		 Beamter/-in

 Rentner/-in	 Selbstständige/-r	 in Elternzeit

 beschäftigungslos und arbeitsuchend		 Sonstiges:				



3. Krankenversicherung
Ich bin in der gesetzlichen Krankenversicherung (mit-)versichert
 Ja, und zwar bei 				 <Krankenkasse>
 Nein (bitte Nachweis über private Krankenversicherung beifügen)



4. Andere Beschäftigungen
a) Bestehen derzeit ein (oder mehrere) andere(s) Beschäftigungsverhältnis(se) zu (einem) anderen 
    Arbeitgeber(n)?

 Nein 	   Ja, und zwar folgende(s):

Name und Anschrift des Arbeitgebers:					 

Beginn (ggf. Ende) der Beschäftigung: 					

Die Bruttovergütung beträgt mtl.:        		            < mehr als 556 € ?>



b) Haben Sie im laufenden Kalenderjahr bereits befristete Beschäftigungen ausgeübt?


 Nein 	   Ja, und zwar folgende(s):

Name und Anschrift des Arbeitgebers:					 

Beginn (ggf. Ende) der Beschäftigung: 					
Tatsächliche Arbeitstage in diesem Zeitraum: 				



Das monatliche Bruttoarbeitsentgelt war höher als 556 €?



 Nein 	   Ja



Weitere Beschäftigungen bitte auf separatem Blatt!



5. Erklärung
Ich versichere, dass vorstehende Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich verpflichte mich, alle Änderungen, insbesondere die Aufnahme weiterer Beschäftigungen, dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen.



… , …

Ort, Datum





…

Unterschrift


			

© Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG
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Musterformulierung_Personalfragebogen für Minijobber
Musterformulierung_Personalfragebogen für Minijobber


VERGUTUNG

Tariflohnerh6hung: Auf Bezugnahmeklausel kommt es an

Wenn Sie als Arbeitgeber aus einem Arbeitgeberverband austreten oder gar nicht erst eintreten, haben Sie sich Ihre Entscheidung reiflich
tiberlegt. RegelmaRig wollen Sie nicht (mehr) an die entsprechenden Tarifvertrage gebunden sein. Stellen sich nun Tariferh6hungen ein,
kommt es auf die Formulierung der Klauseln im Arbeitsvertrag an, ob Sie die Erh6hungen an lhre Mitarbeiter weitergeben miissen.

= Der Fall:

Ein Arbeitnehmer war November 1999 in einer Universi-
tatsbuchhandlung als Buchhandler beschaftigt. Auf das
Arbeitsverhaltnis fand aufgrund einer Verweisung im Ar-
beitsvertrag der Gehaltstarifvertrag fir den Einzelhandel
Anwendung. Der Arbeitgeber war zunachst tarifgebunden.
Als sich dies anderte, ibernahm der Arbeitgeber gleichwohl
die Tariferhohungen in den nachfolgenden Tarifvertragen
flr das Land Mecklenburg-Vorpommern in den Jahren 2015
bis 2021. Auch die vereinbarten Einmalzahlungen reichte
der Arbeitgeber aus. Als die Tariferhohung zum Juli 2022
nicht umgesetzt wurde, klagte der Arbeitnehmer diese ein.
Er berief sich auf die aktuellen Tarifvertrage des Einzelhan-
dels und die vorliegende vertragliche Bezugnahmeklausel.
Zudem habe der Arbeitgeber Tariflohnerhchungen immer
weitergegeben, sodass nunmehr eine betriebliche Ubung
entstanden sei.

§ Das Urteil:

Das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern sah
dies anders. Der Arbeitnehmer konne die Tariferhéhungen
abJuli 2022 nicht beanspruchen. Die alte Bezugnahmeklau-
sel aus der Zeit vor 2002 sei als Gleichstellungsabrede zu
verstehen. Daher sei ab dem Wegfall der Tarifbindung des
Arbeitgebers kein spaterer Tarifvertrag mehr anzuwenden.

Es liege auch keine betriebliche Ubung vor. Hierfur sei erfor-
derlich, dass der Arbeitnehmer aufgrund konkreter Anhalts-
punkte davon ausgehen durfte, Tariferhohungen wirden
auch ohne Tarifbindung oder arbeitsvertragliche Verpflich-
tung flr die Zukunft ibernommen. Der Arbeitgeber habe
mehrfach auf die nicht mehr geltende Tarifbindung hinge-
wiesen. Die tatsachliche Ubernahme der Tariferhohungen
sei punktuell und konne keinen Vertrauensschutz fir die
Zukunft hervorrufen (08.04.2025, Az. 5SLa 112/24).

Meine Empfehlung!

Als Mitglied eines Arbeitgeberverbandes sind Sie an die geschlos-
senen Verbandstarifvertrage gebunden. Hieran andert auch ein
Austritt aus dem Arbeitgeberverband nichts (= Nachbindung).
Spatere Tariferhdhungen mussen Sie nicht weitergeben. Ein Pro-
blem entsteht aber dann, wenn lhre Arbeitsvertrage Bezugnah-
meklauseln auf Tarifvertrage enthalten. Hier kommt es auf die
genaue Formulierung an. Nach einem Grundsatzurteil des Bun-

desarbeitsgerichts werden Bezugnahmeklauseln in Vertragen vor
dem Jahr 2002 grofRzugiger ausgelegt. Hier wird regelmafig von
einer Gleichstellungsabrede ausgegangen. Diese bezweckt ledig-
lich, Arbeitnehmer so zu behandeln, als waren sie Gewerkschafts-
mitglieder. Fir Arbeitsvertrage oder Anderungsvertrage nach
2002 gilt dies jedoch nicht mehr. Hier mussen Sie eindeutig klar-
stellen, welche Art von Bezugnahme auf den Tarifvertrag gewollt
ist. Bestdtigen Sie in einem Neuvertrag eine alte (dynamische)
Bezugnahmeklausel, wird diese nicht mehr als blof3e Gleichstel-
lungsabrede gesehen. Hier besteht dann pldtzlich eine dauerhaf-
te Bindung auch an kuinftige Tarifanderungen.

Furjeden Zweck gibt es eine eigene Bezugnahmeklausel. Folgende
Arten mussen Sie unterscheiden.

Statische Verweisung: Es gilt nur der jeweilige konkret benannte
Tarifvertrag. Spatere Anderungen finden keine Anwendung. Dy-
namische Verweisung: Es gelten ein konkret benannter Tarifver-
trag und diesen erganzende, andernde oder ersetzende Tarifver-
trage. Gleichstellungsabrede: Es gilt jeweils der Tarifvertrag, der
flr Sie als Arbeitgeber gilt.

Ganz ohne Tarifbindung kénnen Sie natirlich auch Tariflohn-
erhohungen an lhre Mitarbeiter weitergeben. Selbst wenn dies
mehrfach erfolgt, entsteht daraus regelmalig keine betriebliche
Ubung. Ihre Mitarbeiter kdnnen nicht ohne Weiteres darauf ver-
trauen, dass Sie auch zukinftig alle Erhohungen weitergeben
werden. Damit gar nicht erst Erwartungen entstehen, sollten Sie
daraufexplizit und nachweisbar hinweisen.

Musterformulierung: Gleichstellungsabrede

Wollen Sie, dass flr alle Mitarbeiter der gleiche Tarifvertrag gilt,
kénnen Sie folgende Klausel verwenden: @ g

1. Das Arbeitsverhdltnis richtet sich nach den Vorschriften
des ..-TV und den diesen ergdnzenden, dndernden oder
ersetzenden Tarifvertrdgen.

2. Der Arbeitgeber stellt klar, dass er derzeit Mitglied des
Arbeitgeberverbands ist und die Bezugnahme auf oben
genannten Tarifvertrag der Gleichstellung nicht gewerk-
schaftszugehdriger Arbeitnehmer dient. Bei Austritt aus
dem Verband finden aufgrund der unter 1. aufgefiihrten
Gleichstellungsabrede die nach dem Verbandsaustritt
des Arbeitgebers vereinbarten Anderungen der Tarifver-
trage oder der diese ergdnzenden, dndernden oder erset-
zenden Tarifvertrdge keine Anwendung auf das Arbeits-
verhaltnis.

§ (...) Anwendung tariflicher Vorschriften
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Musterformulierung: Gleichstellungsabrede



Wollen Sie, dass für alle Mitarbeiter der gleiche Tarifvertrag gilt, können Sie folgende Klausel verwenden:



§ (...) Anwendung tariflicher Vorschriften



1. Das Arbeitsverhältnis richtet sich nach den Vorschriften des …-TV und den diesen ergänzen-den, ändernden oder ersetzenden Tarifverträgen.


2. Der Arbeitgeber stellt klar, dass er derzeit Mitglied des Arbeitgeberverbands ist und die Bezug-nahme auf oben genannten Tarifvertrag der Gleichstellung nicht gewerkschaftszugehöriger Arbeitnehmer dient. Bei Austritt aus dem Verband finden aufgrund der unter 1. aufgeführten Gleichstellungsabrede die nach dem Verbandsaustritt des Arbeitgebers vereinbarten Ände-rungen der Tarifverträge oder der diese ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Tarifver-träge keine Anwendung auf das Arbeitsverhältnis.





...							

Ort, Datum 						



...							 

Unterschrift Arbeitnehmer				
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Musterformulierung: Gleichstellungsabrede


Sie diirfen von Azubis Kenntnisnachweise verlangen!

FRAGE

2

Hallo Herr Boemke,

wir betreiben seit vielen Jahren eine Kfz-Werkstatt. Dabei bil-
den wir auch schon lange Azubis aus, wobei es noch nie wirk-
lich Probleme gab. Derzeit sieht das jedoch leider anders aus.
Deshalb hatten wir gern einmal thre Einschatzung.

Wir bilden seit dem 01.08.2023 einen Azubi zum Kfz-Mecha-
troniker aus. Der Azubi absolviert blockweise theoretischen
Unterricht. Im Rahmen der praktischen Ausbildung in unse-
rem Betrieb ist er verpflichtet, einen Ausbildungsnachweis
(Berichtsheft) zu fiihren. Zudem haben wir ihn angewiesen,
die Kenntnisnachweise in einer Ausbildungszeitschrift auszu-
flllen und dem Berichtsheft beizuftigen.

2023 und 2024 flhrte der Azubi das Berichtsheft und die
Kenntnisnachweise ordnungsgemaR. Seit Anfang dieses Jah-
res fullte er jedoch die Kenntnisnachweise nicht mehr aus.

Wir haben ihm deswegen bereits zwei Abmahnungen aus-
gesprochen. Eine Besserung ist jedoch nicht eingetreten.
Vielmehr gab er jetzt das Berichtsheft fir Juni verspatet ab.
In einem erneuten Gesprach war er der Auffassung, dass
wir diese Bearbeitung der Kenntnisnachweise aus der Aus-
bildungszeitschrift gar nicht verlangen duirften. Stimmt das?
Wir denken mittlerweile sogar an eine Kiindigung. Ware diese
denn wirksam? Vielen Dank fir Ihre Hilfe vorab!

)

vielen Dank fur lhre sehr interessante und praxisrelevante Frage,
die ich Ihnen gern wie folgt beantworte:

ANTWORT

Liebe/r Leser/in,

Grundsatzlich sind Sie als Arbeitgeber und Ausbilder eines Azubis
dazu berechtigt, das theoretische Wissen des Azubis zu priifen
und praktisch umsetzen zu lassen. Hierfir sind die von lhnen ge-
forderten Kenntnisnachweise auch geeignet.

Die Anweisung, die Kenntnisnachweise aus der Ausbildungszeit-
schrift zu erbringen, ist daher aus meiner Sicht auch nicht zu be-
anstanden. Der Azubi hatte sie befolgen missen bzw. muss diese
in Zukunft wieder befolgen, will er ausbildungsrechtliche Konse-
quenzen vermeiden.

Mogliche Konsequenzen: Azubis nicht unkiindbar

Entgegen einer landlaufigen Meinung sind Ausbildungsverhalt-
nisse mit Azubis nicht unkiindbar. Jedoch sind die Anforderungen
ab einem gewissen Zeitraum deutlich erhoht. Mochten Sie das
Ausbildungsverhaltnis durch Kiuindigung beenden, ist genau zu

unterscheiden, in welchem Ausbildungsstadium sich der Azubi
befindet.

Vor dem tatsachlichen Beginn des Berufsausbildungsverhaltnis-
ses kdnnen beide Parteien kindigen, wenn keine abweichende
Vereinbarung getroffen worden ist. Einfach ist es auch wahrend
der Probezeit. Diese betragt mindestens einen und hochstens vier
Monate. Wahrend der Probezeit kann das Ausbildungsverhaltnis
ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist von beiden Seiten gekiin-
digt werden. Auch ein Grund ist nicht erforderlich.

Schwierig wird es nach Ablauf der Probezeit. Jetzt ist von Ihrer Sei-
te nur noch eine Kiindigung aus wichtigem Grund maglich. In der
Regel sind als wichtiger Grund nur solche Umstande geeignet, die
bei objektiver Vorausschau ergeben, dass das Ausbildungsziel er-
heblich gefahrdet oder nicht mehr zu erreichen ist. Hier sind nur
schwerwiegende oder wiederholte Verfehlungen trotz Abmah-
nung des Auszubildenden oder die Stilllegung des Betriebs denk-
bar.

Griinde fiir die fristlose Kiindigung von Azubis

In folgenden Fallen haben die Gerichte einen wichtigen Grund
fir die vorzeitige Beendigung des Ausbildungsverhaltnisses an-
erkannt:

- Diebstahl von Kundeneigentum oder von lhrem Eigentum,

- schwere Beleidigungen von Kunden oder Kollegen,

+ beharrliches und wiederholtes Schwanzen des Berufsschul-
unterrichts trotz Abmahnung,

- Tatlichkeiten gegen Sie als Ausbilder oder das ernsthafte
Androhen von Gewalt,

- planmaRige und wiederholte Vernichtung von Arbeitsunter-
lagen, um diese nicht bearbeiten zu mussen,

- standhafte Weigerung, ein ordnungsgemafes Berichtsheft zu
fuhren,

« Vortduschen der Arbeitsunfahigkeit,

- massive rassistische Tatlichkeiten und Handlungen oder wie-
derholte Verbreitung neonazistischer Thesen.

In Ihrem Fall kame es also —sollten Sie eine Kiindigung in Betracht
ziehen —vor allem darauf an, dass Sie spatestens vor Gericht deut-
lich aufzeigen, dass das Ausbildungsziel aufgrund der fehlenden
Kenntnisnachweise erheblich gefahrdet oder gar nicht mehr zu
erreichen ist.

Fragen an die Redaktion

Sie haben noch Fragen?
Schreiben Sie mir:

erstberatung@arbeitsrechtkompakt.de

C-? Muster, Checklisten, Downloads und Ausgabenarchiv unter: www.personalwissen.de/login 9




SELBSTBEURLAUBUNG

Kiindigung trotz monatelang Fehlens gekippt

Nimmt ein Mitarbeiter reguldr Urlaub, konnen Sie entsprechend planen, sodass der Betrieb dadurch nicht beeintrachtigt wird. Fehlt der
Mitarbeiter aber ohne Urlaubsgenehmigung oder kommt er nicht (rechtzeitig) wieder zuriick an den Arbeitsplatz, sollten Sie iiber Kon-

sequenzen nachdenken.

= Der Fall:

Ein Logistikmitarbeiter hatte fiir 5 Wochen Urlaub genom-
men, den er in seiner Heimat Somalia verbrachte. Nach
dem Urlaub kam er nicht wieder an den Arbeitsplatz zurtick.
Nach 4 Wochen unentschuldigter Abwesenheit erteilte
der Arbeitgeber die erste Abmahnung, weitere 4 Wochen
spater eine zweite, weitere 4 Wochen spater kiindigte er or-
dentlich wegen unentschuldigten Fehlens.

Ein paar Wochen darauf tauchte der Logistikmitarbeiter
wieder im Betrieb auf und erklarte, unmittelbar vor An-
tritt des Ruckflugs sei ihm am Flughafen Addis Abeba sein
Aufenthaltstitel gestohlen worden und er habe nicht nach
Deutschland zurtckfliegen konnen. Trotz mehrerer Versu-
che einer Kontaktaufnahme zum Arbeitgeber habe er sei-
ne Abwesenheit nicht friiher mitteilen konnen. In der Zeit
habe ersich mitallenihm zur Verfligung stehenden Mitteln
bemiht, den Aufenthaltstitel zurtickzuerlangen, was erst
nach mehreren Monaten gelang. Er klagte gegen die Kin-
digung.

§ Das Urteil:

Das Arbeitsgericht Herne gab dem Logistikmitarbeiter
recht und kassierte die Kiindigung. Nachdem der Aufent-
haltstitel gestohlen worden war und der Mitarbeiter alles
versucht habe, ihn zu ersetzen, sei ihm sein Fehlen nach sei-
nem Urlaub nicht vorwerfbar.

Die unterbliebene Meldung beim Arbeitgeber sei zwar als
Kindigungsgrund an sich geeignet. Die darauf gestitzte
Kiindigung sei in dem Fall aber unverhaltnismal3ig gewe-
sen, weil der langjahrig beanstandungsfrei beschaftigte
und mehreren Kindern zum Unterhalt verpflichtete Mit-
arbeiter jedenfalls tiberzeugend versucht habe, Kontakt
mit dem Arbeitgeber aufzunehmen und ihn zu informieren
(08.05.2025, Az. 4 Ca 208/25).

Meine Empfehlung!

Reicht Thr Mitarbeiter Urlaub ein, sind Sie als Arbeitgeber ver-
pflichtet, bei der Urlaubsgewahrung die Wiinsche lhres Mitarbei-
ters zu berucksichtigen. Das bedeutet: Urlaub ist grundsatzlich zu
gewahren, wenn

- der Mitarbeiter einen konkreten Urlaubsantrag gestellt hat und
- dem Urlaub keine sachlichen Griinde entgegenstehen.

Das letzte Wort haben aber immer noch Sie als Arbeitgeber. Wer
ohne Antrag nicht mehr zur Arbeit erscheint oder die Gewahrung
durch Sie nicht abwartet, begeht eine Selbstbeurlaubung und da-
mit eine Pflichtverletzung im Arbeitsverhaltnis. In dem Fall sollten
Sie Folgendes priifen:

NEIN @@

Ist Ihr Mitarbeiter evtl. berechtigt, der Arbeit fernzu-
bleiben (z. B. bei Arbeitsverhinderung wegen kurz-
zeitiger Pflege eines nahen Angehorigen, der eigenen
Hochzeit oder der Erkrankung im Haushalt lebender
minderjahriger Kinder)?

Hat der Arbeitnehmer Ihnen seine Arbeitsverhinde-
rung unverziiglich mitgeteilt?

Kommt zundchst eine Ermahnung oder Abmahnung
in Betracht?

Liegt eine nachhaltige und bewusste Arbeitsverwei-
gerung vor (etwa Uiber mehrere Tage trotz Arbeitsauf-
forderung)?

Haben Sie alle Fragen mit ,Nein“ beantwortet, kénnen Sie grds.
mit einer ordentlichen, in Fallen nachhaltiger (also: lang andauern-
der) Arbeitsverweigerung sogar mit einer fristlosen Kiindigung
reagieren.

So gehen Sie mit eigenmichtiger Verlangerung
des Urlaubs um

Nach einem ordnungsgemal3 gewahrten Urlaub kann es vorkom-
men, dass Mitarbeiter nicht wieder wie geplant zurickkommen.
Hierin kann ebenfalls eine (beharrliche) Arbeitsverweigerung lie-
gen, die eine Klindigung rechtfertigt.

In diesen Fallen ist es aber nicht unublich, dass Ihr Mitarbeiter aus
einem guten Grund nicht wieder zur Arbeit erscheinen konnte.

Ist ihm seine ausgebliebene Riickkehr nicht vorwerfbar, kann dies
eine Kuindigung zu Fall bringen. Hat Ihr Mitarbeiter seinen Urlaub
tUberzogen, sollten Sie nach seiner Riickkehr wie folgt vorgehen:

+ Flhren Sie mit dem Arbeitnehmer ein Gesprach, um in Erfah-
rung zu bringen, ob er unverschuldet an der rechtzeitigen
Arbeitsaufnahme gehindert wurde (z. B. Naturkatastrophen,
Krankheit oder dhnliche Falle).

+ Ist das nicht der Fall, kdnnen Sie nach Durchfiihrung einer Inte-
ressenabwagung innerhalb von 2 Wochen nach der Rickkehr
eine fristlose Kiindigung aussprechen.
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Ubersicht: Fehlt der Mitarbeiter ohne Urlausgenehmigung sollten Sie iiber Konse-
guenzen nachdenken

Haben Sie alle Fragen mit ,,Nein“ beantwortet, kdnnen Sie grds. mit einer ordentlichen, in Fallen nachhaltiger (also: lang
andauern der) Arbeitsverweigerung sogar mit einer fristlosen Kiindigung reagieren.

Ist Ihr Mitarbeiter evtl. berechtigt, der Arbeit fernzubleiben

(z. B. bei Arbeitsverhinderung wegen kurzzeitiger Pflege O
eines nahen Angehdrigen, der eigenen Hochzeit oder der
Erkrankung im Haushalt lebender minderjahriger Kinder)?

Hat der Arbeitnehmer Ihnen seine Arbeitsverhinderung un- O
verziiglich mitgeteilt?

Kommt zunachst eine Ermahnung oder Abmahnung in O
Betracht?

Liegt eine nachhaltige und bewusste Arbeitsverweigerung O

vor (etwa Gber mehrere Tage trotz Arbeitsaufforderung)?
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Übersicht: Fehlt der Mitarbeiter ohne Urlaubsgenehmigung?
Übersicht: Fehlt der Mitarbeiter ohne Urlaubsgenehmigung?


IHRE SERVICES ALS LESER:

/ | 4
%% FRAGEN AN DIE REDAKTION A KUNDENSERVICE
Sie haben noch Fragen? Sie haben Fragen rund um thr Abonnement
Unsere Rechtsanwalte und Redakteure von , Arbeitsrecht kompakt”?
helfen thnen:
Telefon: 0228 9550 160
erstberatung@arbeitsrechtkompakt.de E-Mail: kundenservice @personalwissen.de

/
¢ ONLINEBEREICH

Sie haben Zugriff auf den umfangreichen Onlinebereich

1. Aktuelle Beitrage
Bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand und verpassen Sie keine wichtigen Anderungen.
2. Arbeitshilfen und Checklisten
Arbeiten Sie effektiver und schneller mit praktischen Vorlagen und Tools.
3. Ausgabenarchiv durchstébern
Nutzen Sie auch heute noch wertvolle Informationen aus friiheren Ausgaben.

So einfach gehtes:
Registrieren Sie sich fiir den Onlinebereich unter

www.personalwissen.de/login

/ .
&0 INDERNACHSTEN AUSGABE LESEN SIE UNTER ANDEREM:

Leiharbeitnehmer
Nichtimmer gilt Equal Pay Grundsatz —Leiharbeit-
nehmer hat keinen Anspruch auf Inflationspramie

Druckkiindigung
Gesamte Belegschaft meldet sich wegen Kollegen
krank: Kiindigung dennoch unrechtmafig
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PERSONAL-Update

Impulse, Rechtsprechung und Expertenrat

Nutzen Sie ab jetzt den kostenlosen Service von:

Q Wein
PERSONALWISSEN

Mit dem Live-Webinar ,,Arbeitsvertrage:
12 Klauseln, die jeden Arbeitgeber retten®
bringen wir Sie auf den aktuellen Rechtsstand!

+ Nur1Termin: Do., 04.09.2025, 14:00 Uhr: Diese Online-Veranstaltung wird
nur einmalig LIVE Ubertragen. Es gibt keine Wiederholung.

- Die Teilnahme ist fiir Sie GRATIS: Eine vergleichbares Online-Seminar kostet
Ublicherweise Uber 100,- Euro. Sie als Kunde erhalten alle wertvollen
Informationen kostenlos.

- Stellen Sie lhre Fragen via Live-Chat: Nehmen Sie bequem am Computer,
Tablet oder Smartphone teil und stellen Sie Ihre Fragen an unseren Experten.

Einige Unternehmer und Personaler haben sich schon angemeldet
und werden LIVE dabei sein, wenn Gunter Stein seine
Praxiserfahrungen an unsere Leser preisgibt.

Wir haben Ihnen einen Platz reserviert. Melden Sie sich jetzt
an und sichern Sie sich Ihren Platz im Live-Webinar.
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Nutzen Sie fiir Ihre Anmeldung
fiir das Live-Webinar den
nebenstehenden QR-Code:

https://Ip.personalwissen.de/webinar/personal-update/
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